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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Regierungspolitik

In einem Bericht über die amtliche Informationstätigkeit in Krisenlagen kam die
Geschäftsprüfungskommission des Nationalrats (GPK) zum Schluss, dass Bundesrat und
Bundesverwaltung die Information in Krisensituationen nicht oder nur mit Mühe
beherrschten. Vor allem bei departementsübergreifenden Problemen seien Personen
und Organisationsstruktur überfordert, und die Früherkennung von Themen mit
informationspolitischer Brisanz funktioniere schlecht. Die GPK hatte die behördliche
Information in drei konkreten Fällen untersuchen lassen: die Reaktion auf ein vom US-
Senator D'Amato veranstaltetes Hearing zu einem Abkommen der Schweiz mit Polen aus
dem Jahre 1949 bezüglich nachrichtenloser jüdischer Guthaben, den Fall des der
Korruption verdächtigten Generalstabsobersten Nyffenegger und die Mutmassungen
über die Übertragbarkeit des sogenannten Rinderwahnsinns auf den Menschen.

Um die Informationstätigkeit zu verbessern, reichte die GPK eine parlamentarische
Initiative für ein Bundesratssprecheramt ein, das gegenüber den
Informationsbeauftragten der Departemente weisungsberechtigt wäre (97.429). Da es
namentlich auch die Aufgabe dieser Stelle wäre, Informationsflüsse innerhalb der
Bundesverwaltung zu öffnen, könnte sie zudem als informationspolitisches
Frühwarnsystem für den Bundesrat wirken. Eine weitere Aufgabe würde darin bestehen,
den Bundesrat informationspolitisch zu beraten und in der Öffentlichkeit zu vertreten.
Die GPK anerkennt in ihrem Bericht, dass diese letzte Aufgabe heute in Ansätzen
bereits von Vizebundeskanzler Casanova wahrgenommen wird; sie müsste ihrer
Meinung nach aber klarer umrissen und der Posten mit mehr Kompetenzen ausgestattet
werden. Mit einer Motion (97.3384) verlangte die GPK ausserdem bis Ende 1998 die
gesetzlichen Grundlagen für die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips in der
Bundesverwaltung. 1

BERICHT
DATUM: 29.05.1997
HANS HIRTER

Bundesverwaltung - Organisation

Seit 1996 arbeiten einige Ämter der Bundesverwaltung gemäss dem Konzept „Führen
mit Leistungsauftrag und Globalbudget (FLAG)“. Im Berichtsjahr legte der Bundesrat
dem Parlament einen Evaluationsbericht dazu zur Kenntnisnahme vor. Er stellte darin
fest, dass sich dieses Prinzip bewährt habe und schrittweise auf weitere Bundesstellen
ausgedehnt werden soll. 2

BERICHT
DATUM: 19.12.2001
HANS HIRTER

Auf Antrag ihrer GPK nahmen beide Parlamentskammern den im Vorjahr
veröffentlichten Evaluationsbericht des Bundesrates über das Konzept „Führen mit
Leistungsauftrag und Globalbudget (FLAG)“ zur Kenntnis. Zudem überwiesen sie eine
Motion der beiden GPK, welche den Bundesrat auffordert, Gesetzesänderungen
vorzuschlagen (namentlich beim Finanzhaushaltgesetz und beim Regierungs- und
Organisationsgesetz), welche dem Parlament erlauben, auch bei diesem
Führungskonzept seine Steuerungs- und Kontrollfunktion wahrzunehmen (02.3381). 3

BERICHT
DATUM: 24.09.2002
HANS HIRTER

Die Räte nahmen vom Bericht zur Führung mit Leistungsauftrag und Globalbudget
(Flag) Kenntnis. In beiden Kammern wurde der Bericht sehr wohlwollend aufgenommen.
Im Nationalrat wurde allerdings auch angemahnt, bei der Weiterentwicklung darauf zu
achten, dass die Einflussmöglichkeiten des Parlaments bestehen bleiben. 4

BERICHT
DATUM: 16.09.2010
MARC BÜHLMANN
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In der Frühlingsession nahmen die beiden Kammern vom Jahresbericht der GPK und
der GPDel Kenntnis, mit dem die Geschäftsprüfungskommissionen (GPK) sowie die
Geschäftsprüfungsdelegationen (GPDel) des Nationalrats und des Ständerats
Rechenschaft über ihre Tätigkeiten im Jahr 2014 ablegen. Die GPK haben die Aufgabe,
die Oberaufsicht über Bundesrat, Bundesverwaltung, Bundeskanzlei, Gerichte und
Bundesanwaltschaft auszuüben. Überprüft werden soll dabei Rechtmässigkeit,
Zweckmässigkeit und Wirksamkeit von Verwaltungshandeln. Mit zahlreichen
Subkommissionen werden verschiedene Bereiche evaluiert, Empfehlungen abgegeben
und die Umsetzungen dieser Empfehlungen nachkontrolliert. Die wichtigste mit
Vorstössen verbundene Untersuchung der GPK im 2014 betraf das Beschaffungswesen
(inkl. der Untersuchung des Informatikprojektes Insieme), wobei in diesem
Zusammenhang auch die Protokollführung im Bundesrat gerügt wurde. In beiden
Kammern kurz diskutiert wurde zudem die Personalplanung, inklusive dem Beizug
externer Mitarbeiter. Ins Visier geriet dabei das Bundesamt für Energie, das zahlreiche
Aufträge unter der Hand vergeben haben soll. 5

BERICHT
DATUM: 11.03.2015
MARC BÜHLMANN

Hermes 5 ist eine Projektführungsmethode, die seit 2013 in der gesamten Verwaltung
des Bundes Anwendung findet. Mittels Postulat war der Bundesrat aufgefordert
worden, eine Evaluation von Hermes 5 durchzuführen. Der Bericht zu dieser Evaluation
wurde Ende Oktober 2017 vorgelegt. Der Bundesrat machte darin klar, dass Hermes
lediglich eine Methode sei, die Projektabläufe kläre, nicht aber für einen Projekterfolg
sorgen könne. Jedes Projekt sei einmalig und benötige spezifische Fähigkeiten der
Projektleitenden. Die Methode für eine Projektabwicklung zu evaluieren sei deshalb
schwierig, weil Projekterfolge oder -misserfolge nur schwer dieser Methodik
zuzuordnen seien. Freilich zeigten die Assessments einzelner Grossprojekte, dass
Hermes konsequent angewendet werde. Die Methode werde aufgrund von
Rückmeldungen auch kontinuierlich angepasst und ergänzt. Eine Evaluation von Hermes
erachte der Bundesrat deshalb als nicht zielführend. Die Ressourcen seien vielmehr in
die Projektassessments zu investieren. 6

BERICHT
DATUM: 25.10.2017
MARC BÜHLMANN

Jeweils zu Beginn eines Jahres – und rechtzeitig auf die Frühjahrssession – legen die
GPK und die GPDel ihren gemeinsamen Jahresbericht vor, in welchem jeweils die
wichtigsten Kontrollen, deren Ergebnisse und daraus abgeleitete Empfehlungen
veröffentlicht werden. Im Berichtsjahr trafen sich die Mitglieder der GPK 85 Mal und
diejenigen der GPDel 12 Mal zu Sitzungen, um ihren Auftrag der Oberaufsicht über
Regierung und Verwaltung wahrzunehmen und zu überprüfen, ob die Bundesbehörden
im Sinne von Verfassung und Gesetz handelten. 
Im Jahresbericht 2017 wurden vor allem jene Untersuchungen beschrieben, zu denen
bisher nur wenig oder keine öffentlichen Informationen vorlagen. Gegenstand des
Berichts waren unter anderem das elektronische Gerichtsdossier, das
Informationssystem Verkehrszulassung (IVZ) des ASTRA oder eine Nachkontrolle des
Behördenverhaltens im Zusammenhang mit dem Rücktritt des ehemaligen
Nationalbankpräsidenten Philipp Hildebrand. Die Einführung eines elektronischen
Gerichtsdossiers gilt als eine der grossen Herausforderungen der kommenden Jahre
und soll eng von der GPK begleitet werden. Auch das Informatikprojekt IVZ gilt als
Schlüsselprojekt und wird deshalb laufend überprüft. Die GPK zeigte sich mit den
Entwicklungen insgesamt zufrieden. Ebenfalls als zufriedenstellend wurde bewertet,
dass der Bundesrat die im Nachgang des Rücktritts von Philipp Hildebrand aufgestellten
Empfehlungen weitestgehend umgesetzt habe. Weiter waren im Bericht erstmals auch
die laufenden Inspektionen aufgeführt, so etwa eine Untersuchung zu den
Bevölkerungsszenarien, zur Öffentlichkeitsarbeit des Bundes oder zu DNA-Analysen in
Strafverfahren. Themen, die 2017 besonders im Fokus standen – die intensiv
untersuchte Problematik bezüglich der Bürgschaften des Bundes für die
Hochseeschifffahrt, die Sistierung von BODLUV oder die Evaluationen der
parlamentarischen Verwaltungskontrolle – wurden im Bericht bewusst nur am Rande
erwähnt. Die Räte nahmen am 6. (Ständerat) bzw. am 7. März (Nationalrat) Kenntnis vom
Bericht. 7

BERICHT
DATUM: 30.01.2018
MARC BÜHLMANN
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Bundesverwaltung - Personal

Die im Vorjahr auf Verlangen der CVP-Fraktion eingesetzte parlamentarische
Untersuchungskommission (PUK) zur Abklärung von Organisations- und
Führungsproblemen bei der Pensionskasse des Bundespersonals legte im Oktober
ihren ausführlichen Bericht vor. Sie hielt darin fest, dass nicht technische Probleme mit
dem EDV-System, sondern erhebliche Organisations- und Führungsdefizite die
Hauptursachen für die Missstände darstellten. Diese Defizite waren nach Ansicht der
PUK nicht bloss auf der Ebene der Pensionskasse angesiedelt, sondern auch bei der
Führung des Finanzdepartementes. Der Hauptverantwortliche für das Debakel ist für
die PUK eindeutig der im Herbst 1995 zurückgetretene sozialdemokratische Bundesrat
Stich. Vorgeworfen wurde ihm nicht nur eine verfehlte Personalpolitik bei der
Besetzung von Führungsstellen, sondern auch, es versäumt zu haben, rechtzeitig eine
Analyse und Reorganisation der Kasse in die Wege zu leiten, und auf Vorhaltungen aus
dem Parlament nicht oder abwiegelnd reagiert zu haben. Aber auch der
Gesamtbundesrat wurde von der Kritik nicht ausgenommen: aus Rücksicht auf den Chef
des EFD habe er seine Rolle als Oberaufsichtsgremium erst spät und auch dann bloss
zögerlich wahrgenommen.

Die SP-Spitze reagierte heftig auf die Anschuldigungen gegen ihren alt Bundesrat und
liess am Bericht und seinen Verfassern (darunter auch die SP-Abgeordneten Leemann,
ZH und Plattner, BS) kein gutes Haar. Parteipräsident Bodenmann warf dem Bericht vor,
dass er nichts Neues an den Tag gebracht habe und nur eine politische Racheaktion an
Stich darstelle.

Die beiden Parlamentskammern nahmen vom Bericht nach ausführlicher Diskussion
Kenntnis. Kritik kam wie bereits nach der Veröffentlichung von den Sozialdemokraten,
welche die harte Wortwahl gegenüber Stich und die mangelnde Anerkennung seiner
Leistungen in anderen Bereichen bemängelten. Immerhin waren auch sie
einverstanden, dass das Parlament den Bericht zur Kenntnis nimmt. Die PUK hatte
zusätzlich zum Bericht fünf Postulate, drei Motionen und fünf parlamentarische
Initiativen formuliert, in welche sie 43 Empfehlungen verpackte. Diese verlangen
Änderungen einerseits bei der Struktur der Kasse und andererseits bei der Aufsicht
über die Kasse und sollen zudem eine Verbesserung der parlamentarischen Kontrolle
über die Bundesverwaltung insgesamt bringen. Diese Vorschläge fanden im Nationalrat
Zustimmung. Der Ständerat überwies sie ebenfalls; die Motion, welche die Einrichtung
einer Ombudsstelle für Fragen und Klagen der Versicherten forderte, allerdings nur in
Postulatsform. (Zur Vorbotschaft für das neue Bundespersonalgesetz siehe hier.) 8

BERICHT
DATUM: 10.12.1996
HANS HIRTER

Die Situation der Pensionskasse war nach wie vor unbefriedigend. Die Eidgenössische
Finanzkontrolle empfahl, deren Rechnung auch in diesem Jahr nicht abzunehmen. Das
Parlament folgte diesem Ratschlag, wobei namentlich Vertreter der SVP und der LP
massive Kritik an der Führung der Kasse und dem schleppenden Vollzug der
Verbesserungsmassnahmen übten. Die GPK-SR orientierte in einem Bericht über die
Umsetzung der Empfehlungen der PUK-Pensionskasse von 1996 zur Behebung der
Mängel dieser Institution. Anlässlich der Behandlung des Berichts im Ständerat
beurteilte Bundesrat Villiger die Situation der Kasse nach wie vor als prekär. Er gab in
diesem Zusammenhang auch bekannt, dass er die von bürgerlichen Politikern schon
lange geforderten personellen Konsequenzen gezogen habe: Auf den 1. Oktober seien
die bisherige Direktorin der Eidgenössischen Versicherungskasse, Elisabeth Baumann,
und Vizedirektor Dieter Wäber aus der Geschäftsleitung entlassen worden. Zum neuen
Geschäftsleiter wurde Peter Arbenz ernannt. Der Ständerat nahm den Bericht der GPK
zur Kenntnis und stimmte damit auch den darin enthaltenen Empfehlungen zu.
Anschliessend überwies er mit dem Einverständnis des Bundesrates ein Postulat
Gemperli (cvp, SG; Po. 98.3328), welches eine rechtliche Verselbständigung der Kasse
und die Erhöhung des Deckungskapitals auf 100% verlangt. 9

BERICHT
DATUM: 01.12.1998
HANS HIRTER
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Öffentliche Finanzen

Öffentliche Finanzen

Jahresrückblick 2019: Öffentliche Finanzen

Das zentrale Ereignis des Jahres 2019 im Bereich der öffentlichen Finanzen – gut
erkennbar in der graphischen Jahresübersicht zur Anzahl Medienartikel pro Monat –
stellte das Referendum zum Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-
Finanzierung (STAF) dar. Bereits seit 2008 waren Arbeiten für eine neue
Unternehmenssteuerreform im Gange, elf Jahre und verschiedene Vorlagen später
wurden diese mit dem Ja an der Urne abgeschlossen: Mit 66.4 Prozent sprachen sich
die Stimmberechtigten für eine Abschaffung der Sonderbesteuerung von
Statusgesellschaften und die Einführung von neuen Steuerabzügen (u.a. Patentbox,
Abzüge Forschung und Entwicklung, Eigenfinanzierungsabzug), eine Erhöhung des
Kantonsanteils, eine Erhöhung der Dividendenbesteuerung sowie für eine
Zusatzfinanzierung für die AHV in der Höhe von etwa CHF 2 Mrd. aus. 

Im Rahmen der STAF musste auch der Faktor zur Gewichtung der Vermögen im
Ressourcenpotenzial des Finanzausgleichs «an die fiskalische Realität» angepasst
werden. Gleichzeitig nahm der Bundesrat grundlegende Änderungen im Bundesgesetz
über den Finanz- und Lastenausgleich (FiLaG) vor. Diese waren nötig geworden,
nachdem sich Geber- und Nehmerkantone bei der Festlegung der Beträge für den
Ressourcen- und Lastenausgleich 2015 so zerstritten hatten, dass Bemühungen zu
einem Kantonsreferendum sowie zu einem Volksreferendum gegen die Regelung
unternommen worden waren. Um solche Streitigkeiten zukünftig zu verhindern, sollten
die Grundbeiträge nicht mehr alle vier Jahre neu festgelegt werden müssen, sondern
sich zukünftig an der Mindestausstattung für den ressourcenschwächsten Kanton
orientieren: Diese soll neu garantiert bei 86.5 Prozent des schweizerischen
Durchschnitts liegen – und damit tiefer als der bisherige effektive Wert. Zudem wird
der Anteil der ressourcenstärksten Kantone an der Finanzierung des
Ressourcenausgleichs auf ein Minimum von zwei Dritteln der Leistungen des Bundes
beschränkt, wobei der Bund die Finanzierungslücke übernimmt. 

Institutionell von grosser Bedeutung war die Annullierung der Abstimmung zur
Volksinitiative «Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe» im April 2019. Das
Bundesgericht begründete diesen Entscheid mit einer schwerwiegenden Verletzung
des Transparenzgebots und mit dem äusserst knappen Ergebnis. Es sei nicht nur
theoretisch möglich, dass die Fehlinformationen durch die Bundesverwaltung das
Abstimmungsergebnis verfälscht hätten, sondern sogar wahrscheinlich, erklärte das
Gericht. Da damit zum ersten Mal überhaupt eine eidgenössische Volksabstimmung für
ungültig erklärt worden war, folgten Diskussionen um das weitere Vorgehen. Eine
Motion von CVP-Präsident Pfister (cvp, ZG; Mo. 19.3757), der dafür sorgen wollte, dass
das Parlament noch einmal – diesmal mit den korrekten Informationen – über die
Initiative beraten könne, lehnte der Nationalrat ab. Stattdessen setzte der Bundesrat
einer erneuten Abstimmung zur Initiative eine Frist bis zum 27. September 2020 und
legte eine Zusatzbotschaft zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer bezüglich
einer ausgewogenen Paar- und Familienbesteuerung vor. Deren Behandlung war nach
Bekanntgabe der Annullierung sistiert worden, wurde aber vom Nationalrat in der
Herbstsession 2019 wiederaufgenommen. Dabei wies die grosse Kammer die Vorlage
aber nach langen Diskussionen an den Bundesrat zurück, damit dieser die
Individualbesteuerung oder andere alternative Steuermodelle prüfen könne. In der
Wintersession stimmte der Nationalrat der Rückweisung zu. 

Des Weiteren befürwortete das Parlament zwei umstrittene Steuererleichterungen bei
den natürlichen Personen. So nahm es eine Motion Grin (svp, VD; Mo. 17.3171) für eine
Erhöhung des Maximalabzugs für Krankenkassenprämien bei der direkten Bundessteuer
ungefähr um den Faktor 1.7 nach zahlreichen erfolglosen ähnlichen Versuchen 2019 an.
Zudem erhöhte es den Kinderabzug bei den direkten Bundessteuern im Rahmen des
Geschäfts zur Schaffung eines Steuerabzugs von Kosten für die Betreuung von Kindern
durch Dritte von CHF 6'500 auf CHF 10'000 – ohne dass dieser Aspekt ursprünglich Teil
der Vorlage gewesen oder in einer Vernehmlassung diskutiert worden wäre. Die SP
kündigte in der Folge das Referendum gegen die Vorlage an. 

Auch bei den indirekten Steuern nahm das Parlament einige Änderungen vor. Es
entschied sich, die Ungleichbehandlung von Sport- und Kulturvereinen bezüglich der
Mehrwertsteuer zu beseitigen. Zukünftig sollten nicht nur die bei sportlichen Anlässen

BERICHT
DATUM: 31.12.2019
ANJA HEIDELBERGER
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verlangten Entgelte (wie z.B. Startgelder), sondern auch die bei kulturellen Anlässen
bezahlten Teilnahmegebühren von aktiven Teilnehmenden von der Mehrwertsteuer
ausgenommen sein. Zudem senkte es das Verhältnis von Leistungen zum normalen und
zum reduzierten Mehrwertsteuersatz bei Leistungs- oder Produktkombination von 70
zu 30 Prozent auf 55 zu 45 Prozent. Neu müssen somit nur noch 55 Prozent der
Leistungen dem reduzierten Mehrwertsteuersatz unterliegen, damit ein gesamtes
Package zum reduzierten Tarif angeboten werden kann. Um zu verhindern, dass solche
Packages zum Beispiel im Onlinehandel durch ausländische Firmen Verwendung finden,
sollen dabei aber nur Leistungen berücksichtigt werden können, die in der Schweiz
erbracht werden. 10

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Agglomerationsverkehr, öffentlicher Verkehr

Die Geschäftsprüfungskommission des Ständerates prüfte als Organ der
parlamentarischen Oberaufsicht über die Geschäftsführung des Bundesrates und der
Bundesverwaltung in der Folge des Postauto-Skandals, ob der Bundesrat und die
zuständigen Departemente und Verwaltungseinheiten die Post und die PostAuto AG
angemessen beaufsichtigt und gelenkt haben. Die GPK-SR führte dazu vom
Bekanntwerden der Affäre im Februar 2018 bis zum September 2019 zahlreiche
Anhörungen durch, befragte betroffene Akteure schriftlich und analysierte relevante
Dokumente und Berichte. 
Am 14. November 2019 veröffentlichte die GPK-SR ihren Bericht zur Postauto-Affäre.
Die Kommission hielt fest, dass sie die «unrechtmässigen Vorgänge bei PostAuto aufs
Schärfste verurteilt», gab aber auch an, dass der Bundesrat, das UVEK, das BAV und
weitere Verwaltungseinheiten vor der Enthüllung des Postauto-Skandals eine
«mangelhafte Aufsicht» über die PostAuto AG ausgeübt, gegenüber dem Unternehmen
zum Teil widersprüchliche Positionen vertreten und damit den Skandal erst ermöglicht
hätten. Mit Hinweis auf noch nicht abgeschlossene Verwaltungsstrafverfahren des
fedpol regte die Kommission weitere Untersuchungen an. Neben diesbezüglichen
Empfehlungen an den Bundesrat begründete die Kommission sieben parlamentarische
Vorstösse, die einerseits die weitere Aufarbeitung des Skandals fördern, andererseits
vor einer Wiederholung ähnlicher Vorkommnisse schützen sollten:
Mit der Motion «Bundesnahe Unternehmen» will die GPK-SR den Bundesrat
beauftragen, zur strategischen Steuerung sowie zur Beaufsichtigung der bundesnahen
Unternehmen einen ständigen Ausschuss einzurichten. 
Das Postulat «Externe Untersuchung zur Aufsicht des BAV über PostAuto zwischen 2007
und 2015» verlangt vom Bundesrat die Eröffnung einer externen Untersuchung, sobald
das Verwaltungsstrafverfahren von fedpol abgeschlossen ist. Damit soll die Rolle des
Bundesamtes für Verkehr (BAV) in der Aufsicht über die Buchhaltung von PostAuto
untersucht werden. Darüber hinaus soll die Notwendigkeit allfälliger Sanktionen oder
Massnahmen ermittelt werden. 
Ein weiteres Postulat der GPK-SR verlangt vom Bundesrat eine Gesamtbilanz der
PostAuto-Affäre, wobei insbesondere erörtert werden soll, welche allgemeinen Lehren
aus Eignersicht hinsichtlich des Corporate-Governance-Modells gezogen werden
müssen, welche finanziellen Folgen die Affäre für den Bund hat und ob rechtliche
Anpassungen notwendig sind. 
Mit dem Postulat «Abklärungen über die finanzielle Unterstützung ausländischer
Tochtergesellschaften von bundesnahen Unternehmen?» fragt die GPK-SR nach der
Rechtmässigkeit von Finanzhilfen, welche die Post der CarPostal France gewährt habe,
insbesondere hinsichtlich des Freihandelsabkommens von 1972 zwischen der Schweiz
und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Allenfalls solle der Bundesrat
Massnahmen vorschlagen, mit denen die Einhaltung des Abkommens durch alle
bundesnahen Betriebe sichergestellt wird. 
Das Postulat «Kompetenzverteilung im Bereich der Aufsicht über den regionalen
Personenverkehr (RPV)» verlangt vom Bundesrat Abklärungen betreffend die
Kompetenzverteilung zwischen Bund und Kantonen im Bereich der Aufsicht über den
RPV. 
Mit dem Postulat «Gewinne im Bereich des subventionierten regionalen
Personenverkehrs (RPV)» verwies die GPK-SR auf des Pudels Kern des Postauto-
Skandals: Die Verwendung von Gewinnen im subventionierten RPV. Der Bundesrat soll
prüfen, ob eine Revision der Rechtsgrundlagen betreffend die Verwendung von
Gewinnen im subventionierten Bereich zweckmässig sei. Geprüft werden soll auch die
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Präzisierung des allgemeinen Verbots von Gewinnen im subventionierten RPV sowohl
auf Gesetzesstufe wie auch in den strategischen Zielen bundesnaher Unternehmen. 
Ein weiteres Postulat der GPK-SR verlangte vom Bundesrat zu prüfen, ob das
Revisionsaufsichtsgesetzes (RAG) so angepasst werden soll, dass alle bundesnahen
Unternehmen als «Gesellschaften des öffentlichen Interesses» anerkannt oder als
solche behandelt würden. 11

Luftfahrt

Après une année d’enquête, la Commission de gestion du Conseil des Etats a rendu
public les conclusions de son rapport sur le rôle du Conseil fédéral et de
l’administration fédérale dans la gestion de crise Swissair. Sans mener une enquête
exhaustive – d’autres instances s’en sont chargées –, elle a examiné d’éventuelles
responsabilités de la Confédération dans la surveillance de l’aviation civile, sur son rôle
d’actionnaire et de membre du conseil d’administration, ainsi que sur le comportement
du Conseil fédéral au plus fort de la crise. Le seul service administratif qui fait l’objet
d’une véritable mise en cause est l’OFAC, mais il a été mis au bénéfice de nombreuses
circonstances atténuantes. Le rapport jugeait que l’OFAC avait fait une interprétation
trop restrictive de son obligation de contrôle de la capacité économique des titulaires
d’une autorisation d’exploitation de lignes aériennes, la reléguant à un aspect
d’importance secondaire. L’office s’est concentré uniquement sur les questions de
sécurité et les problèmes opérationnels. A sa décharge, les parlementaires admettaient
que les responsabilités et les moyens d’action de l’OFAC n’étaient pas clairs. Faute de
critères, l’office n’a pas été en mesure de refuser le renouvellement de l’autorisation
d’exploiter en décembre 2000, ni de retirer cette autorisation lorsque la situation s’est
dégradée à partir du printemps 2001. En ce qui concernait le grounding de Swissair,
l’enquête notait que l’autorité de surveillance ne pouvait être tenue pour responsable.
Le rapport relevait en outre que l‘office n’avait manifestement eu ni les compétences ni
les effectifs nécessaires pour juger la situation réelle du groupe. D’autant plus que la
forme de holding de Sairgroup a rendu difficile l’évaluation de la capacité économique
de Swissair. Quant au reproche d’imbrications personnelles excessives entre les
directions de l’OFAC et de Swissair, la commission ne les repoussait pas totalement et
reconnaissait que la politique aérienne de la Confédération avait été faite par Swissair.
Pour cette raison, elle engageait le Conseil fédéral à la déterminer lui-même à l’avenir.
S’agissant du rôle du Conseil fédéral, le rapport de la commission lui reprochait d’avoir
sous-estimé la gravité de la situation au printemps 2001, tout en admettant que
personne n’avait envisagé l’ampleur de la débâcle. La seule véritable critique de fond
portait sur le manque de préparation du Conseil fédéral, qui l’a conduit à réagir, là où il
aurait pu agir s’il avait préparé à temps des scénarios catastrophes. Il avait fait trop
confiance aux effets d’un crédit d’un milliard de francs octroyé par un consortium de
banques en avril 2001. Pour le reste, la commission saluait les réactions du Conseil
fédéral, notamment pour la gestion de la crise à partir du 3 octobre 2001 ; soit quand le
Département des finances a repris les rênes suite à l’immobilisation de la flotte
Swissair. Elle estimait que sans l’engagement de l’administration des finances, un
second grounding aurait sans doute eu lieu. Néanmoins, sur ce point, le Conseil fédéral
aurait dû préparer des "décisions sous réserves", afin d’imaginer ce que pourraient
être les effets d’une faillite de Swissair. Au total, la commission proposait au parlement
un bouquet de deux motions, 5 postulats et dix recommandations adressées au Conseil
fédéral pour améliorer les choses. Elle encourageait l’OFAC à mieux tenir compte de la
capacité économique des compagnies d’aviation lorsqu’une autorisation d’exploitation
était attribuée. A ce propos, la commission poussait le Conseil fédéral à s’aligner sur le
droit de l’UE en matière de contrôle économique sur les compagnies aériennes. Pour
elle, le Conseil fédéral devait aussi conduire une réflexion sur les entreprises dont
l’importance est déterminante pour l’économie du pays et imaginer des procédures qui
lui permettent de se préparer aux mauvais coups. 12
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Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Der Bundesrat nahm im Oktober den Drei-Säulen-Bericht des EDI zur Kenntnis. Der
Bericht zeigt die Möglichkeiten der zukünftigen Entwicklung im Bereich der Alters-,
Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (AHI) auf. Angesichts der bereits eingetroffenen
und noch zu erwartenden sozio-ökonomischen Veränderungen kommt er zum Schluss,
dass an der bestehenden Drei-Säulen-Konzeption grundsätzlich festzuhalten sei und
keine grösseren Gewichtsverschiebungen zwischen den einzelnen Säulen
vorgenommen werden sollten. Gleichzeitig wurden jedoch einzelne Anpassungen zur
Optimierung des AHI-Systems vorgeschlagen. Der Bericht behandelte die finanziellen
Auswirkungen der skizzierten Lösungen nicht im Detail. Dies soll die vom Bundesrat im
Vorjahr eingesetzte interdepartementale Arbeitsgruppe (IDA FiSo) tun, welche im Mai
ihre Arbeit aufnahm. Politisch brisantester Punkt des Berichts war die Feststellung,
dass die erste Säule (AHV/IV) nach wie vor nicht existenzsichernd ist, wie es die
Verfassung verlangt, weshalb eine Neufassung des Verfassungsziels im Sinn einer
"Zielhierarchie" vorgeschlagen wurde, bei der die Existenzsicherung zur Aufgabe aller
drei Säulen sowie nötigenfalls der Ergänzungsleistungen wird. Diese sollen definitiv in
der Verfassung verankert werden. 13
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Kurz vor Weihnachten stellte das EDI den zweiten Bericht der interdepartementalen
Arbeitsgruppe Finanzierung der Sozialversicherung (IDA-FiSo-2) der Öffentlichkeit vor.
Nachdem der erste Bericht die finanziellen Folgen der Weiterführung des geltenden
Leistungssystems in den Jahren 2010 und 2025 dargestellt hatte, wurden mit dem
zweiten Bericht die möglichen Aus-, Um- oder Abbauszenarien im Leistungsbereich
dargestellt. IDA-FiSo-1 war im Vorjahr zum Schluss gelangt, dass im Jahre 2010 15,3 Mia.
Fr. mehr nötig sind, um die heutigen Sozialleistungen inklusive
Mutterschaftsversicherung zu finanzieren. Der Bundesrat hatte IDA-FiSo-2 daraufhin
den Auftrag erteilt, anhand von drei Szenarien darzustellen, was getan werden müsste,
um den Mehrbedarf auf 9 Mia. Fr. zu beschränken, welche Massnahmen die Fortführung
des Status quo fordert und welche die Erhöhung der Ausgaben auf 18 Mia. Fr. Der IDA-
FiSo-2-Bericht zeigte den Gestaltungsraum innerhalb der einzelnen
Sozialversicherungszweige auf sowie die Auswirkungen für das ganze System, die
Versicherten und die Wirtschaft. Bei allen Varianten wurde mit einem finanziellen
Mehrbedarf gerechnet.

Sowohl die bürgerlichen Parteien und die Arbeitgeber auf der einen, als auch die SP
und die Gewerkschaften auf der anderen Seite sahen sich von den Schlussfolgerungen
des Berichtes in ihren Ansichten bestätigt. Die FDP fand, dass jetzt weder ein Ausbau
noch die Schliessung von Lücken im sozialen Netz möglich sei. Sie forderte den
Bundesrat auf, für die mittel- und langfristigen Aspekte der Finanzierung der
Sozialwerke zu einem Gespräch am runden Tisch einzuladen. Die SVP verlangte ein
Sanierungspaket, das auf der Leistungsseite zwingende Korrekturen vornehme. Die
Arbeitgeber vertraten die Auffassung, dass nur das Szenario "gezielter Abbau"
wirtschaftsverträglich sei, und dass im jetzigen Zeitpunkt die Einführung einer
Mutterschaftsversicherung nicht zur Diskussion stehen könne. Gegen jeglichen Ausbau
war auch der Schweizerische Gewerbeverband; er verlangte unter anderem ein
einheitliches Rentenalter von mindestens 65 Jahren, eine Kürzung der Bezugsdauer bei
der Arbeitslosenversicherung sowie Kostendämpfungen im Gesundheitswesen.

Ganz andere Schlüsse zogen SP und Gewerkschaften aus dem Bericht. Für die
Sozialdemokraten zeigte dieser, dass kein Bedarf für Leistungsabbauszenarien im
Sozialversicherungsbereich bestehe und auch ein Moratorium wirtschaftspolitisch
nicht zu rechtfertigen sei. Aus dem Bericht sei zudem ersichtlich, dass die Politik in der
Ausgestaltung der sozialen Schweiz der nächsten Jahrzehnte einen sehr grossen
Spielraum habe. Für den Christlichnationalen Gewerkschaftsbund (CNG) stellte der
Bericht eine gute Ausgangslage dar, um die Auseinandersetzungen über die künftige
Ausgestaltung der Sozialwerke zu versachlichen. Der Schweizerische
Gewerkschaftsbund (SGB) hingegen bezeichnete den Bericht als mangelhaft. Er liste
unzählige Abbauvorschläge auf und beschränke sich dabei auf die Bezifferung der
möglichen Einsparungen. Dabei hätten die Experten vergessen, die Folgen für die
Betroffenen darzulegen. SP und SGB verlangten die rasche Realisierung der
Mutterschaftsversicherung und der Ruhestandsrente.
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Einmal mehr zwischen den Fronten versuchte sich die CVP zu positionieren. Die Partei
sprach sich sowohl gegen den Abbau als auch gegen den Ausbau, sondern für den
Umbau der Sozialversicherungen auf dem Niveau der heutigen Sozialleistungsquote
sowie für eine Mutterschaftsversicherung aus. Sie kritisierte aber, die Arbeitsgruppe sei
von zu optimistischen Arbeitslosenquoten (maximal 3,5%) ausgegangen. Sparpotential
ortete sie in mehr Eigenverantwortung und in der Missbrauchsbekämpfung. 14

Im November begann die Vernehmlassung zur Reform der Altersvorsorge 2020. Parallel
dazu publizierte der Bundesrat einen umfangreichen Bericht mit einer Gesamtsicht
über die Finanzierungsperspektiven der Sozialversicherungen bis 2035 in Erfüllung
dreier Postulate aus den Jahren 2005-2012. Der Bericht erläutert das heutige
Finanzierungssystem und die Finanzierungsperspektiven im Hinblick auf verschiedene
demographische und ökonomische Szenarien für alle Sozialversicherungszweige und
enthält eine Gesamtbetrachtung zu AHV und beruflicher Vorsorge. Ein zusätzlicher
Finanzierungsbedarf besteht nach diesen Ausführungen nur bei der AHV, die anderen
Zweige weisen ausgeglichene oder gar positive Rechnungssaldi aus. Bei den Ausgaben
von AHV, Ergänzungsleistungen (EL) und Krankenpflegeversicherung (KV) wird für die
nächsten zwei Jahrzehnte ein im Vergleich zum Bruttoinlandprodukt (BIP)
überproportionales Wachstum erwartet; die Ausgaben von IV, Erwerbsersatzordnung
(EO) und Familienzulagen (FZ) sollen dagegen gemessen am BIP zurückgehen, während
jene der Arbeitslosenversicherung (ALV), der beruflichen Vorsorge (BV) und der
Unfallversicherung (UV) weitgehend ähnlich bleiben. Insgesamt wird ein Anstieg der
Sozialleistungsquote von aktuell gut 21 auf rund 25% im Jahr 2035 erwartet. Der
dringendste Handlungsbedarf besteht bei der AHV: Ohne Reformen wäre deren Fonds
im Jahr 2028 vollständig geleert. Auch bei der beruflichen Vorsorge seien aber
aufgrund der steigenden Lebenserwartung Anpassungen notwendig. 15
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Jahresrückblick 2019: Sozialversicherungen

Zentrales Thema bei den Sozialversicherungen war 2019 die Altersvorsorge. Mit der
STAF, die im Mai 2019 von den Stimmbürgern an der Urne bestätigt wurde, erhält die
AHV ab dem Jahr 2020 eine Zusatzfinanzierung in der Höhe von CHF 2 Mrd. pro Jahr,
ohne dass es zu Veränderungen der Rentenleistungen kommt. Darüber, dass diese
Zusatzfinanzierung nicht ausreichen wird, um die Finanzierungslücke der AHV zu
stopfen, waren sich aber die Parlamentarierinnen und Parlamentarier 2019
mehrheitlich einig. Fortsetzung fand 2019 entsprechend auch das Projekt AHV 21,
dessen Massnahmen der Bundesrat im Juli 2019 im Anschluss an die 2018
durchgeführte Vernehmlassung in einer Medienmitteilung präzisierte. Vorgesehen sind
demnach unter anderem eine schrittweise Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65
Jahre sowie als Ausgleichsmassnahmen dazu tiefere Kürzungssätze für Frauen bei
einem vorzeitigen Rentenbezug sowie eine Erhöhung der AHV-Rente für Frauen mit
tiefen bis mittleren Einkommen. Neu sind zudem ein flexiblerer Start des
Rentenbezugs, Anreize für eine Weiterführung der Erwerbstätigkeit nach Erreichen des
Rentenalters sowie eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0.7 Prozentpunkte zur
Finanzierung der AHV vorgesehen. Doch nicht nur bezüglich AHV-Reform gab es
Neuerungen, auch die Revision der Pensionskassen wurde einen Schritt
weitergebracht. So übergaben im Juli 2019 der Arbeitgeberverband, Travail.Suisse und
der Gewerkschaftsbund dem Bundesrat ihren Vorschlag für eine Reform der
beruflichen Vorsorge. Darin sehen sie eine Senkung des Umwandlungssatzes von 6.8 auf
6 Prozent, eine zeitlich begrenzte Erhöhung der Altersgutschriften im Umlageverfahren
entsprechend der AHV um 0.5 Prozent sowie eine Halbierung des Koordinationsabzugs
vor. Nicht unterstützt wurde der Vorschlag vom Gewerbeverband, der sich gegen ein
Umlageverfahren bei den Pensionskassen aussprach. Im Dezember schickte der
Bundesrat den Vorschlag unverändert in die Vernehmlassung. Gemeinsam fanden die
Revision der AHV und der Pensionskassen in den Medien im Juli 2019 mehr
Aufmerksamkeit als die Abstimmung über die STAF im Mai desselben Jahres.

Umstritten war 2019 bei den Sozialversicherungen wie immer auch das Thema
«Krankenkassen». Im März 2019 verwarf der Nationalrat in der Schlussabstimmung eine
Bundesratsvorlage zur Anpassung der Franchisen an die Kostenentwicklung, was in den
Medien ausführlich diskutiert wurde. Die Vorlage hätte vorgesehen, dass die Franchisen
automatisch um CHF 50 erhöht werden sollen, sobald die durchschnittlichen
Bruttokosten der Leistungen pro Person mehr als dreizehnmal höher gewesen wären als
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die ordentliche Franchise. Nachdem die SVP- und die CVP-Fraktion, welche die Vorlage
bis zu diesem Zeitpunkt unterstützt hatten, ihre Meinung geändert hatten, setzte sich
eine Allianz aus SP- und Grünen-Fraktion, einer Mehrheit der SVP-Fraktion sowie
einzelnen Mitgliedern der CVP-Fraktion durch und lehnte den Vorschlag mit 101 zu 63
Stimmen ab. Die entsprechende mediale Debatte war im März 2019 zusammen mit
Diskussionen über den vergleichsweise schwachen Anstieg der Krankenkassenprämien
fürs Jahr 2020 für den jährlichen Höchstwert in der Medienberichterstattung zu den
Krankenversicherungen verantwortlich. Weitgehend unbemerkt von den Medien
entschied das Parlament 2019 hingegen, eine Motion der SGK-SR zur Beibehaltung der
aktuellen Einteilung der Prämienregionen anzunehmen. Damit versenkte es nicht nur
die vom EDI vorgeschlagene, stark kritisierte Änderung der entsprechenden Einteilung,
sondern nahm dem Departement auch die Möglichkeit, andere Vorschläge für eine
Beendigung der Quersubventionierung der Landbevölkerung bei den
Gesundheitskosten durch städtische Gemeinden und Agglomerationen
weiterzuverfolgen. Zum ersten Mal im Parlament behandelt wurde die Vorlage der SGK-
NR für eine einheitliche Finanzierung der Leistungen im ambulanten und im stationären
Bereich (EFAS), bei der die Krankenversicherungen zukünftig sowohl ambulante als auch
stationäre Behandlungen – mit Ausnahme von Pflegeleistungen – abgelten würden und
dafür von den Kantonen 22.6 Prozent der Kosten vergütet bekämen. Trotz Kritik der
linken Parteien daran, dass die Kantone dadurch nur noch bezahlen, aber nicht
mitbestimmen dürften, und die Vorlage zu einer Besserstellung der Privatspitäler und
Zusatzversicherten zulasten der OKP führe, trat der Ständerat auf die Vorlage ein und
nahm einige gewichtige Änderungen vor – unter anderem erhöhte er den von den
Kantonen übernommenen Mindestanteil auf 25.5 Prozent. 

Zum Abschluss brachten National- und Ständerat 2019 die Reform der
Ergänzungsleistungen, an der in Bundesbern mindestens seit 2014 gearbeitet worden
war. Die Räte entschieden sich diesbezüglich, die seit 2001 nicht mehr veränderten
Ansätze für Mieten den gestiegenen Mietkosten anzupassen, und erhöhten die
entsprechenden Beträge teilweise deutlich. Gesenkt wurden die Vermögensfreibeträge
für Alleinstehende auf CHF 30'000 und für Verheiratete auf CHF 50'000, zudem wurde
eine Vermögensschwelle in der Höhe von CHF 100'000 für den Bezug von
Ergänzungsleistungen eingeführt. Dabei wurde jedoch darauf verzichtet, das von den
Bezügerinnen und Bezügern selbst bewohnte Wohneigentum bei dieser Schwelle zu
berücksichtigen, so dass auch auf die geplante Schaffung eines gesicherten Darlehens
für die entsprechenden Liegenschaften verzichtet werden konnte. Schliesslich schuf
das Parlament die Pflicht für Erbinnen und Erben, bei einem Nachlass von EL-
Beziehenden von mehr als CHF 40'000 die entsprechende Differenz zurückzuzahlen. 

Erste Schritte machte das Parlament zudem bei der Weiterentwicklung der IV, die
erstmals in beiden Räten behandelt wurde. Besonders umstritten war dabei die Frage
der Kinderrenten: Der Nationalrat wollte diese von 40 auf 30 Prozent kürzen und in
«Zulage für Eltern» umbenennen. Da eine Abklärung der finanziellen Verhältnisse aber
ergeben habe, dass Familien mit Kinderrenten und Ergänzungsleistungen in allen
berechneten Konstellationen weniger Einkommen zur Verfügung hätten als
vergleichbare Familien ohne Kinderrenten und EL, sprach sich der Ständerat gegen die
Kürzung aus. Diese Argumentation überzeugte den Nationalrat in der Wintersession, er
verzichtete ebenfalls auf die Kürzung. Die Umbenennung wollte der Ständerat aus
Furcht vor einem grossen administrativen Aufwand verhindern, fand damit im
Nationalrat bisher aber kein Gehör.

Schliesslich beriet der Ständerat in der Wintersession erstmals die Bundesratsvorlage
zur Schaffung von Überbrückungsleistungen (ÜL) für ältere Arbeitslose. Darin hatte der
Bundesrat vorgesehen, Personen, die nach vollendetem 60. Altersjahr aus der ALV
ausgesteuert werden, aber mindestens während 20 Jahren einen Mindestbetrag in die
AHV einbezahlt und ein Vermögen unter CHF 100'000 besitzen, eine
Überbrückungsrente in der Höhe von CHF 58'350 zuzusprechen. Der Ständerat
entschied nun aber, die Überbrückungsrente auf maximal CHF 39'000 zu beschränken
und diese nur solange auszuzahlen, bis die Betroffenen mit 62 (bei Frauen) oder 63 (bei
Männern) frühzeitig ihre AHV-Rente beziehen können. Diesen Zwang zur
Frühpensionierung kritisierten die Medien in der Folge stark, da dieser Vorbezug eine
lebenslange AHV-Kürzung um 14 Prozent (plus Kürzungen bei der zweiten Säule) zur
Folge hätte. 16
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Berufliche Vorsorge

Angesichts der grossen Zahl von Verordnungen zum BVG wollte die GPK des Ständerates
überprüfen, ob Bundesrat und Verwaltung die politischen Zielsetzungen des Parlaments
befolgt haben; sie gab deshalb eine Studie in Auftrag, die einige Divergenzen feststellte.
Insbesondere habe es der Bundesrat gegen den Willen des Gesetzgebers unterlassen,
den Mindestzinssatz der BVG-Altersguthaben der Marktentwicklung anzupassen,
wodurch die Rentnerinnen und Rentner nun weniger Geld zugute hätten. Die GPK rügte
auch die Praxis des Bundes bei der Beanspruchung des Sicherheitsfonds im Fall eines
Konkurses einer Pensionskasse: Ohne gesetzliche Basis seien so seit 1988 über 55 Mio.
Fr. wegen Zahlungsunfähigkeit ausbezahlt worden. In seiner Stellungnahme zeigte sich
der Bundesrat erfreut über die zentrale Aussage der Studie, wonach der politische Wille
des Parlaments beim Vollzug des BVG insgesamt befolgt worden sei und versprach, den
Anregungen der GPK bei der anstehenden BVG-Revision die nötige Aufmerksamkeit zu
schenken. 17
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Ende August nahm der Bundesrat von den Berichten und Empfehlungen zweier im
Vorjahr eingesetzter Expertenkommissionen zu Systemfragen in der beruflichen
Vorsorge Kenntnis. Aufgrund der vorliegenden Resultate fällte er die
Grundsatzentscheide für die nächste Etappe der Strukturreform. Die Expertengruppen
sollen zusammengeführt werden und bis 2007 drei Vernehmlassungsvorlagen
ausarbeiten. Zentrales Element ist die Schaffung zusätzlicher Aufsichtsinstrumente,
die ein frühzeitigeres Agieren bei unvorteilhafter Entwicklung der Finanz- und
Anlagemärkte ermöglichen. Die Aufsichtsstruktur soll generell gestrafft und die heute
parallelen Kompetenzen von Bund und Kantonen in der direkten Aufsicht eliminiert
werden. Wie bisher soll die Vorsorgeaufsicht von der Versicherungsaufsicht getrennt
sein und nicht in die geplante Finanzmarktaufsicht über Banken und Versicherungen
integriert werden.

Mehrere Kantone folgten einer Empfehlung des Bundes und beschlossen, gemeinsame
Aufsichtsbehörden für Pensionskassen und Stiftungen zu schaffen 18
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Das EDI zog in einem Bericht einen Vergleich der wirtschaftlichen Effizienz der
Vorsorgesysteme. Aus diesem ging hervor, dass die interne Rendite des
Kapitaldeckungssystems (2. Säule) in den kommenden Jahrzehnten mindestens gleich
hoch sein dürfte wie jene des Umlagesystems (AHV). Aus der Analyse
makroökonomischer Daten wurde zudem ersichtlich, dass sich das „Zwangssparen“ der
2. Säule nicht negativ auf das Wirtschaftswachstum auswirkt. Der Bericht des EDI ging
auf Postulate Leutenegger (sp, BL) und Strahm (sp, BE) zurück. 19
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Mitte März nahm der Bundesrat zwei Berichte über eine Einführung der freien
Pensionskassenwahl zur Kenntnis. Er kam dabei zum Schluss, dass die freie Wahl
zurzeit kein wünschbares Modell für die Weiterentwicklung der zweiten Säule darstellt,
und zwar weder im obligatorischen noch im überobligatorischen Bereich. Eine
verstärkte Individualisierung würde seiner Ansicht nach das System und das Kosten-
Leistungsverhältnis schwächen. Die Eidg. BVG-Kommission hatte sich bereits 2005
einstimmig gegen eine freie Wahl der Pensionskasse ausgesprochen und angeregt, die
Problematik nicht weiter zu verfolgen. 20
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Im September 2017 veröffentlichte der Bundesrat einen Bericht zur Vergleichbarkeit
der finanziellen Situation von Vorsorgeeinrichtungen in Erfüllung des Postulats Vitali
(fdp, LU). Grundlage des Berichts war eine Machbarkeitsstudie der PPCmetrics AG, die
mögliche Kennzahlen zur Messung der veränderten Sicherheit definierte und deren
Anwendbarkeit an einer Auswahl von verschiedenen Vorsorgeeinrichtungen testete. Zur
Verbesserung der Vergleichbarkeit der Vorsorgeeinrichtungen müssten gemäss der
Studie keine neuen Kennzahlen entwickelt werden. Vielmehr könnten bereits
bestehende Kennzahlen wie der „Risikotragende Deckungsgrad II“ oder der
„Risikotragende Deckungsgrad II at Risk“, die aufzeigen, wie gut die Leistungen über die
nächsten fünf Jahre mit Vermögen gedeckt sind, herangezogen werden. Dazu müssten
die Vorsorgeeinrichtungen „zur Bewertung der Verpflichtungen bestimmte, einheitliche
Grundlagen verwenden“ – unter anderem müssten zum Beispiel einheitliche technische
Zinssätze in Betracht gezogen werden.
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Eine Pflicht zum Ausweis des in der Studie genannten Kennzahlensets lehnte der
Bundesrat jedoch ab, um den Aufwand für die Vorsorgeeinrichtungen entsprechend
der Motion Graber (Mo. 10.3795) nicht unnötig zu steigern. Zudem würde die
Berechnung solcher Kennzahlen weder für die Aufsichtsbehörden, die bereits heute
über genügend Informationen verfügten, noch für die Versicherten, welche per se „in
das betriebliche Kollektiv eingebunden sind“ und die komplexen Kennzahlen kaum
sachgerecht interpretieren könnten, einen merklichen Vorteil bringen. 21

Ende 2018 legte das BSV den bundesrätlichen Bericht zur Erfüllung des Postulats Ettlin
(cvp, OW) bezüglich des Weisungsentwurfs der OAK BV an die Revisionsstellen vor. Zur
Beantwortung der Frage, ob die OAK BV mit dem Weisungsentwurf über Anforderungen
an die Revisionsstellen ihre Kompetenzen überschritten habe, hatte das BSV bei einem
Experten für Sozialversicherungsrecht der Universität Zürich, Prof. Thomas Gächter, ein
Gutachten in Auftrag gegeben. Das Gutachten kam zum Schluss, dass das
Weisungsrecht keine innerdienstlichen Verwaltungsverordnungen oder Weisung
darstellen könne, da die Revisionsstellen nicht der Aufsicht oder Hierarchie der OAK BV
unterstellt seien. Die OAK BV verfüge im Einzelfall auch nicht über Verfügungsbefugnis
gegenüber den Revisionsstellen, diese obliege der Aufsichtsbehörde. Zudem verfüge
der Weisungsentwurf über keine ausreichende gesetzliche Grundlage; eine solche fehle
im Allgemeinen für den Erlass von Standards an die Revisionsstellen. Somit liege keine
rechtsverbindliche Weisungsbefugnis der OAK BV an die Revisionsstellen vor, deren
Weisungen hätten aber Empfehlungscharakter.  
Der Bundesrat stimmte mit dem Gutachten in den ersten beiden Punkten überein,
sprach der OAK BV aber dennoch die Kompetenz zu, fachtechnische Vorgaben zur
Prüfung von Vorsorgeeinrichtungen zu erlassen. Dies sei nötig, damit sie einen Teil ihres
Zwecks, die Qualitätssicherung der Revisoren, erfüllen könne. Damit bejahte der
Bundesrat ein allgemeines Weisungsrecht gegenüber den Revisionsstellen. Diese
Weisungskompetenz betreffe aber nur Weisungen, die für die Qualitätssicherung
erforderlich seien. Die Zulassung der Revisionsstellen hingegen obliege der
Revisionsaufsichtsbehörde (RAB). Somit habe die OAK BV diesbezüglich ihre Kompetenz
überschritten. 
Gleichzeitig stellte der Bundesrat in Übereinstimmung mit der RAB fest, dass die
Revisionsstellen bei der Prüfung der Vorsorgeeinrichtungen teilweise stark gegen die
Sorgfaltspflichten verstossen hätten. Die Revisionsstellen unterstünden ihrerseits
jedoch keiner laufenden Kontrolle, die RAB könne diese nur in Verdachtsfällen
überprüfen. In der Folge werde der Bundesrat daher zusammen mit der RAB und der
OAK BV den diesbezüglichen Handlungsbedarf abklären, hielt er in seinem Bericht
fest. 22
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In seinem Postulat hatte Stefan Müller-Altermatt (cvp, SO) einen Bericht zur
Aufrechterhaltung einer angemessenen BVG-Deckung für Personen, die aufgrund von
Care-Arbeit ihr Erwerbspensum reduzieren, gefordert. Anstatt einen eigenen Bericht
zu verfassen, nahm der Bundesrat diesen Aspekt in den Bericht zum Bundesgesetz über
die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung
auf, da er in Letzterem auch einige für das Postulat relevante Änderungen vornahm.
Aktuell sei es so, dass grundsätzlich nur unselbstständige Erwerbstätige mit einem AHV-
pflichtigen Lohn von mindestens CHF 21'330 jährlich versichert seien; Selbständige
könnten sich jedoch freiwillig ebenfalls versichern, erklärte der Bundesrat
diesbezüglich. Eine freiwillige Weiterversicherung sei bei einem Einkommen unter CHF
21'330 nur während zweier Jahre möglich, sofern dies zudem im Reglement der
Vorsorgeeinrichtung vorgesehen sei – was in der Regel nur bei weiterbestehendem
Arbeitsvertrag der Fall sei. Zudem könnten Versicherte ab 58 Jahren ihr
Erwerbspensum bis zur Hälfte reduzieren und den restlichen Lohn ebenfalls
weiterversichern – wiederum sofern dies im Reglement der Vorsorgeeinrichtung
vorgesehen sei. Mit dem Bundesgesetz über die Verbesserung der Vereinbarkeit von
Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung erhielten die Versicherten nun ein Anrecht
auf bezahlten Urlaub von maximal 3 Tagen pro Ereignis für die Betreuung von kranken
oder verunfallten Familienmitgliedern oder Lebenspartnern, wobei auch die berufliche
Vorsorge weiterhin bestehen bleibe. Bei schwer kranken oder verunfallten Kindern sei
sogar ein durch die EO entschädigter Urlaub von maximal 14 Wochen möglich. Denkbar
wären nun zusätzlich eine Verlängerung der Frist für eine freiwillige BVG-
Weiterversicherung von zwei auf fünf Jahre sowie die Schaffung einer Möglichkeit für
Pflegende, bei einer Pensumsreduktion ihren alten Lohn weiterzuversichern. Die BVG-
Arbeitgeberbeiträge könnten dabei entweder durch die Pflegenden oder aber von den
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Arbeitgebenden, vom Sicherheitsfonds BVG, von der OKP oder von der öffentlichen
Hand bezahlt werden. Profitieren würden bei einer Übernahme der Arbeitgeberbeiträge
aber nur diejenigen, die es sich leisten könnten, ihren eigenen Anteil an den Beiträgen
zu bezahlen. Personen mit tiefen Einkommen hingegen, die eine angemessene
Altersvorsorge am nötigsten hätten, könnten sich dies kaum leisten, betonte der
Bundesrat. Zudem seien die Pensionskassengelder auch nicht das Hauptproblem der
Pflegenden: Diese hätten vor allem mit den Folgen des wegfallenden
Erwerbseinkommens zu kämpfen. 
Mit diesem Bericht empfahl der Bundesrat das Postulat Müller-Altermatt zur
Abschreibung. Stillschweigend folgten Nationalrat und Ständerat in der Herbst-
respektive Wintersession 2019 diesem Antrag. 23

Im Dezember 2019 veröffentlichte der Bundesrat den von der SGK-NR geforderten
Bericht zur Frage, ob eine bessere Absicherung der Freizügigkeitsguthaben als
Spareinlagen bei Banken nötig sei. Darin stellte er fest, dass Gelder in
Freizügigkeitseinrichtungen im Unterschied zu denjenigen in Vorsorgeeinrichtungen
nicht nach dem BVG geschützt seien. Entsprechend hätten seit 1993 in zwei
Konkursfällen mehrere hundert Personen ihre Freizügigkeitsguthaben verloren.
Dennoch komme eine Sicherung der Guthaben durch den Sicherheitsfonds BVG nicht
in Frage, weil die entsprechenden Gelder «ausserhalb des Kreislaufes der zweiten Säule
sind und nicht der Aufsicht der zweiten Säule unterstehen, nicht separat und
transparent angelegt und ausgewiesen sind und es [bei ihnen] nicht möglich ist,
Sanierungsmassnahmen gemäss BVG zu ergreifen». Wenn nur die
Freizügigkeitseinrichtung konkurs gehe, erhielten die Versicherten eine häufig deutlich
tiefere Konkursdividende. Gehe hingegen die Bank konkurs, würden die
Freizügigkeitsguthaben bis CHF 100'000 privilegiert behandelt. Lösungsansätze könnten
gemäss Bericht somit entweder beim Konkurs der Banken oder der
Freizügigkeitseinrichtungen ansetzen. Möglich wären Versicherungslösungen, diese
bringen jedoch hohe Kosten mit sich. Eine Verschärfung der Gründungsanforderungen
für Freizügigkeitseinrichtungen, wie sie der Bundesrat bereits im Rahmen der
Altersvorsorge 2020 geplant hatte (z.B. ein minimales Anfangsvermögen und
Garantieleistungen), würde missbräuchliche Gründungen von entsprechenden
Einrichtungen verhindern, aber keinen Schutz bei einem Konkurs bieten. Als
Massnahmen gegen einen Bankenkonkurs seien eine Ausweitung der Einlagesicherung
oder die Aufhebung der Einschränkung des Konkursprivilegs auf CHF 100'000 denkbar. 
In der Herbstsession 2020 folgte der Nationalrat stillschweigend dem Antrag des
Bundesrats auf Abschreibung des Postulats. 24
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Im Dezember 2019 berichteten die OAK BV und das BSV über eine von der OAK BV in
Auftrag gegebene Studie zur Beurteilung des Wirkungsgrads der im April 2013 von der
OAK BV erlassenen Weisung zum Ausweis der Vermögensverwaltungskosten. Die
Weisung sollte es den Vorsorgeeinrichtungen ermöglichen, die ihnen nicht separat
verrechneten, sondern mit dem Vermögensertrag der Kapitalanlage verrechneten
Kosten in die Betriebsrechnung aufzunehmen. Vor dieser Weisung und der damit
einhergehenden Debatte seien nur die direkt in Rechnung gestellten Aufwendungen zur
Anlagetätigkeit im Vermögensverwaltungsaufwand aufgeführt worden, während Kosten
und Gebühren innerhalb von Kollektivanlagen sowie ein Teil der Transaktionskosten
unberücksichtigt geblieben seien. Gemäss der Studie des Beratungsunternehmens c-
alm würde die Weisung von den Vorsorgeunternehmen sehr gewissenhaft umgesetzt,
die Kostentransparenz liege nun bei fast 100 Prozent. Indirekt habe die Weisung zudem
zu einer verstärkten Offenlegung von Anlagekosten bei Kollektivanlagen geführt,
weshalb weitergehende inhaltliche Transparenzanforderungen nicht nötig seien. 25
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Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Hochschulen

Die Finanzkontrolle des Bundes veröffentlichte im Juni einen Bericht zur
Nebentätigkeit von Universitätsprofessoren. Dabei bemängelte sie, dass Instrumente
für eine griffige Kontrolle dieser Aktivitäten meistens fehlten, weil die Durchsetzung der
Regeln zu einem wesentlichen Teil auf Selbstverantwortung und sozialer Kontrolle
aufbauten. Sie empfahl eine Einschränkung der Freiheit der einzelnen Professoren
zugunsten der Institutionen und hält es für möglich, den grössten Teil der Einkünfte als
Drittmittel der Universität zu behandeln. Die Einnahmen kämen diesfalls ganz den
Universitäten zu. 26
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